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Astrid-Lindgren-Grundschule 
Helmstadt 
 
 
Astrid-Lindgren-Grundschule  
Steinerner Weg 1, 97264 Helmstadt 

 
Informationen zur Schuleinschreibung 
 

Sehr geehrte Eltern der Schulanfänger im Schuljahr 2023/24, 
 

hier erhalten Sie Informationen zur Schuleinschreibung an der Astrid-Lindgren-Grund-
schule in Helmstadt. 
 

Der Einschreibungstermin findet am Mittwoch, 15.03.2023 zwischen 14:00 und 16:30 Uhr 
in Präsenz im Schulgebäude in Helmstadt, Steinerner Weg 1, statt. 
 

Einzeltermine erhalten Sie über die örtlichen Kindergärten. 
 

Folgender organisatorischer Ablauf ist geplant: 
 

• Nur die Eltern/ Erziehungsberechtigten kommen zur Anmeldung ins Schulhaus. 

• Die Eltern erhalten im Vorfeld über die Kindergärten die Möglichkeit zur Eintragung 
in eine Liste für einen Einzeltermin von ca. 10 Minuten. Bitte halten Sie die Termine 
genau ein, um unnötige Wartezeiten zu vermeiden. Falls eine Eintragung aus Da-
tenschutzgründen nicht erwünscht ist, melden sich diese Eltern am Anmeldetag 
direkt bei der Schulleiterin, Frau Cornelia Müller im Büro. Sind Sie für die Schul-
anmeldung an diesem Tag aus zwingenden Gründen verhindert, muss ein geson-
derter Termin mit dem Sekretariat, Frau Wander, vereinbart werden. 

• In der Aula können Sie an der Informationstafel und Wegweisern ablesen, wo sich 
der Raum für die Anmeldung Ihres Kindes befindet. Bei Fragen steht Ihnen eine 
Ansprechperson zur Verfügung. 
 

Folgende Unterlagen sind bei der Einschreibung vorzulegen: 
 

• Geburtsurkunde oder Familienstammbuch 

• ggf. Sorgerechtsbeschluss bei geteiltem/ abweichendem Sorgerecht 

• Nachweis der U9-Untersuchung (gelbes Heft) 

• Impfnachweis über die Masernschutzimpfung 

• Falls bereits vom Gesundheitsamt durchgeführt: Seh- und Hörtestnachweis, an-
sonsten bitte nach Erhalt sofort an die Schule weitergeben. 

• Informationsblatt des Kindergartens für die Grundschule (freiwillig) 
 
Die Schulanmeldung erfolgt verpflichtend für alle Kinder, die zum 30.09. des Jahres 
der Einschulung 6 Jahre alt werden, also spätestens am 30.09.2017 geboren sind, 
sowie die Kinder, die im Vorjahr vom Schulbesuch zurückgestellt oder deren Einschulung 
verschoben wurde (Inanspruchnahme des Einschulungskorridors im vergangenen Jahr). 
 

Alle Kinder, die im Schulsprengel der Astrid-Lindgren-Grundschule Helmstadt woh-
nen (Schulverband Helmstadt besteht aus den Mitgliedsgemeinden Helmstadt/Holzkirch-
hausen Holzkirchen, Helmstadt, Neubrunn/ Böttigheim, Remlingen und Uettingen) müs-
sen an unserer Schule angemeldet werden. Dies gilt auch dann, wenn Ihr Kind eine an-
dere Schule besuchen soll oder ein Umzug geplant ist. 
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Falls Sie den Einschulungskorridor nutzen werden, besteht die Möglichkeit, mit den Ko-
operationsbeauftragten an unserer Schule, Studienrätin Frau Mareyke Fischer oder Rek-
torin Frau Cornelia Müller einen Beratungstermin zu vereinbaren. Dies ist ebenfalls mög-
lich, falls Ihr Kind zurückgestellt bzw. vorzeitig eingeschult werden soll. 
 

Inanspruchnahme des Einschulungskorridors für Kinder, die zwischen dem 01.07. 
und dem 30.09.2017 geboren sind: Eine verpflichtende Rückmeldung ist bis spätestens 
11. April 2023 notwendig. Ohne Erklärung wird Ihr Kind zum Schuljahr 2022/23 schul-
pflichtig. 
 

Auf Antrag der Erziehungsberechtigten schulpflichtig: Kinder, die in der Zeit vom 
01.10.2017 bis 21.12.2017 geboren wurden und zu erwarten ist, dass das Kind voraus-
sichtlich mit Erfolg am Unterricht teilnehmen kann. 
 

Zurückstellung: Ein Kind, das am 30.06.2023 mindestens 6 Jahre alt ist, kann für ein 
Schuljahr zurückgestellt werden, wenn zu erwarten ist, dass es voraussichtlich erst ein 
Jahr später mit Erfolg am Unterricht teilnehmen kann. Dafür wird von der Schule ein 
Schulreifetest durchgeführt, um zuverlässige Aussagen zu Fähigkeiten und Fertigkeiten 
des Kindes treffen zu können. 
 

Vorzeitige Einschulung: Bei Kindern, die nach dem 31.12.2023 sechs Jahre alt wer-
den, ist zusätzliche Voraussetzung für die Aufnahme in die Grundschule die Bestätigung 
der Schulfähigkeit durch ein schulpsychologisches Gutachten. 
 

Da die Schulanmeldung ohne Teilnahme der neuen Erstklässler stattfinden wird, er-
halten diese die Möglichkeit, im Sommer die Schule für einen „Schnupperunterricht“ und 
ein Kennenlernen des Schulgebäudes und -geländes zu besuchen. Dieser Termin und 
genauere Informationen werden in den Kindergärten rechtzeitig bekannt gegeben. 
 

In den jeweiligen Kindergärten finden im Vorfeld nach Absprache mit den Kooperations-
beauftragten bzw. dem zuständigen Mobilen Sonderpädagogischen Dienst, Frau Marie-
lena Lorrmann von der Maria-Stern-Schule in Würzburg ein „Vorschul-Screening“ statt, 
um den Entwicklungsstand der Vorschulkinder einschätzen zu können. 
 

Wir freuen uns, Sie bei der Schulanmeldung begrüßen zu dürfen und auf einen späteren 
Besuch der neuen Erstklässler im Sommer dieses Jahres! 
 

 
Herzliche Grüße 
 
gez. Cornelia Müller, Rektorin 
und das Team der Astrid-Lindgren-Grundschule Helmstadt 
 
 


